
 
 

Beschluss zur Änderung der Landessatzung 
zu Mitgliedschaften in innerparteilichen 
Zusammenschlüssen 
 
 
Neufassung der Landessatzung Abschnitt 2 § 7 (4) und (6) 
 
(1) Innerparteiliche Zusammenschlüsse können durch die Mitglieder frei gebildet 
werden. Sie sind keine Gliederungen der Partei. Sie können sich einen Namen wählen, 
welcher ihr Selbstverständnis und ihre Zugehörigkeit zur Partei zum Ausdruck bringt.  
 
(2) landesweite Zusammenschlüsse zeigen ihr Wirken dem Landesvorstand an.  
landesweit ist ein Zusammenschluss dann, wenn und solange er in mindestens der 
Hälfte der Kreisverbände tätig ist oder mindestens ein Zweihundertstel der Mitglieder 
repräsentiert.  
Abweichend davon kann der Landesausschuss auch Zusammenschlüsse als 
landesweit anerkennen, wenn die Voraussetzungen nicht vollständig erfüllt sind.  
 
(3) Zusammenschlüsse bestimmen selbständig den politischen und organisatorischen 
Beitrag, den sie zur Politik der Partei und zur Weiterentwicklung von Mitglieder-, 
Organisations- und Kommunikationsstrukturen der Partei leisten.  
 
(4) Zusammenschlüsse entscheiden selbständig über ihre Arbeitsweise und ihre innere 
Struktur. Diese müssen demokratischen Grundsätzen entsprechen. Soweit die Satzung 
eines landesweiten Zusammenschlusses nichts anderes vorsieht, ist diese 
Landessatzung sinngemäß anzuwenden.  
Die Mitglieder eines Zusammenschlusses dürfen keiner in Deutschland 
konkurrierenden Partei zur Partei Die Linke angehören. Die Mitgliedschaft in einer in 
Deutschland konkurrierenden Partei gilt als Austritt aus dem Zusammenschluss. Die 
Landessatzung des Zusammenschlusses kann hiervon abweichende Regelungen 
bestimmen. 
 
(5) Zusammenschlüsse können anderen Organisationen nur mit Zustimmung des 
Landesvorstandes bzw. des Vorstandes des zuständigen Gebietsverbandes beitreten.  
 
(6) landesweite Zusammenschlüsse können Delegierte zum Landesparteitag 
entsenden. Delegierte von Zusammenschlüssen dürfen nicht Mitglied einer in 
Deutschland konkurrierenden Partei zur Partei Die Linke sein. 
 
(7) landesweite Zusammenschlüsse erhalten im Rahmen des Finanzplanes finanzielle 
Mittel für ihre Arbeit.  
 
(8) Zusammenschlüsse, die in ihrem Selbstverständnis, in ihren Beschlüssen oder in 
ihrem politischen Wirken erheblich und fortgesetzt gegen die Grundsätze des 
Programms, der Satzung oder Grundsatzbeschlüsse der Partei verstoßen, können 
durch einen Beschluss des Landesparteitages oder des Landesausschusses aufgelöst 
werden.  
 
(9) Gegen einen Auflösungsbeschluss nach Absatz 8 besteht ein Widerspruchsrecht 
bei der Landesschiedskommission.  
 

 



 
 

Die Satzungsänderung wurde durch die Delegierten der 1. Tagung des 10. Landes-
parteitages der Partei Die Linke Landesverband Sachsen-Anhalt in Leuna am  
15. November 2025 einstimmig beschlossen. 
 


